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Sozialversicherungsrechtliche Konsequenzen von 
Vereinbarungen über Gehaltsumwandlungen 
 
(GDV-Rundschreiben vom 25.02.2002 - 0490/2002) 
 
In Ergänzung zur lohnsteuerlichen Behandlung bei Barlohnumwandlung haben nunmehr die 
Spitzenorganisationen der Sozialversicherungen zu den sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen 
von Gehaltsumwandlungsvereinbarungen Stellung genommen. 
 
Hiernach können ab dem Jahr 2002 in allen Durchführungswegen der betrieblichen Altersversorgung 
Gehaltsumwandlungsvereinbarungen zu jedem Zeitpunkt des Kalenderjahres unter Einbeziehung des 
gesamten laufenden Jahres ohne sozialversicherungsrechtlich negative Auswirkungen geschlossen 
werden. 
 


